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Sachstand 

365/2021-1 
 

Gemeinsamer Antrag der 
Fraktionen CDU und 
B'90/Grüne vom 24.05.2021 
betr. Übertragung von Rats-
sitzungen als Livestream 

Rat 
22.06.21 

 

Der Rat beauftragt den Bürgermeister 
1) die rechtlichen Voraussetzungen und Bedingungen zur Übertra-

gung von Rats- und Gremiumssitzungen als Livestream zu prü-
fen,  

2) die dazu notwendigen technischen Voraussetzungen zu eruie-
ren,  

3) die damit verbundenen investiven und konsumtiven Kosten zu 
ermitteln für 
a) Kauf oder Mietlösung  
b) stationäre oder mobile Lösung  

4) dem Rat einen Vorschlag zu unterbreiten,  
a) wie (mobile Geräte, feste Installation etc.) und ab wann die 

Umsetzung erfolgen kann, z. B. bei Wiederverfügbarkeit des 
Ratssaals  

b) unter welchen Voraussetzungen und Bedingungen ein Li-
vestream erfolgen muss und erfolgen kann (u. a. Zustim-
mungsregelung, technische Realisierung, Löschkonzept, 
DSGVO-Konformität)  

c) der eine Evaluation nach einem Probebetrieb von mindes-
tens drei und maximal sechs Ratssitzungen vorsieht  

d) mit einem Informationskonzept, wie die Bürgerschaft über 
das Angebot informiert wird.  

5) die Übertragung von Ratssitzungen als Livestream nach dem 
beschriebenen Probebetrieb zu evaluieren und zwar unter Be-
rücksichtigung des quantitativen und qualitativen Aufwands-
Nutzen-Verhältnisses.  Die Evaluation soll die Frage beantwor-
ten, wie viel ZuschauerInnen über welchen Zeitraum live zuge-
schaltet waren und welcher personelle und kostenmäßige Auf-
wand dem gegenübersteht.   

Ziffer 5 kann erst dann realisiert werden, wenn der Rat den ihm un-
terbreiteten Vorschlag (Ziffer 4) beschlossen hat. 

  
x 

 Über den aktuellen 
Sachstand wird in der 
Sitzung des Rates am 
08.09.2022 berichtet. 



Halbjahresbericht Rat bis zum 01.06.2022 - ö - 

 

643/2021-
SBB 

15. Satzung zur Änderung der 
Satzung über die öffentliche 
Wasser-versorgung und den 
Anschluss an die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage - 
Wasserversorgungssatzung - 
der Stadt Bornheim vom 
24.10.2001 

Rat 
16.12.21 

 

Der Rat beschließt,  
1. auf eine Gebührenerhöhung zum 01.01.2022 zu verzichten, mit 

der Maßgabe, dass die Verwaltung mit dem Halbjahresbericht 
zum 30.06.2022 auf der Basis der dann vorliegenden aktuellen 
Daten eine Gebührenkalkulation vorlegt, die dann beinhaltet, ei-
nen Forecast und eine Beschreibung der Bedingungen, unter 
denen ein konstanter Wasserpreis garantiert werden kann. 

2. im Rahmen der Vorberatung im AK Finanzen Einsparmöglich-
keiten beim SBB zu prüfen. 

  
x 

 Der Halbjahresbericht 
zum Wasserwerk 
kommt immer erst in 
der Septembersitzung, 
daher ist der Be-
schluss noch nicht 
erledigt. 

720/2021-7 Städtebaulicher Vertrag Wid-
dig, Landstraße 

Rat 
27.01.22 

Der Rat beschließt den städtebaulichen Vertrag zum Bauvorhaben 
Widdig Landstraße. 

  
x 

 Der städtebauliche 
Vertrag ist von allen 
unterschrieben, aber 
noch nicht übergeben 
worden, da vom Inves-
tor noch zu erledigen-
de Arbeiten (Übertra-
gung der künftigen 
Verkehrsflächen an die 
Stadt) nicht durchge-
führt wurden. Erst 
nach Übertragung der 
Flächen an die Stadt 
kann der Vertrag über-
geben werden. 

065/2022-7 Bebauungsplan He 09 (Bahn-
hof Hersel) in der Ortschaft 
Hersel; Aufhebung des Auf-
stellungsbeschlusses; Aufstel-
lungsbeschluss des erweiter-
ten Bebauungsplans He 09 
und Beschluss zur frühzeiti-
gen Öffentlichkeitsbeteiligung 

Rat 
12.05.22 

 

Der Rat beschließt 
1. den Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes He 09 vom 

29.05.1996 aufzuheben, 
2. gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes 

He 09 in der Ortschaft Hersel. Das Plangebiet befindet sich im 
Bereich zwischen der Stadtbahnlinie 16, der L 300 und dem 
Knotenpunkt L 300 / L 118. Ziel ist es, ein Mischgebiet auszu-
weisen. 

3. die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB mit dem vorliegenden Planvorentwurf und der vorliegen-
den Darlegung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, 

4. die Planung für die Dauer von 4 Wochen öffentlich auszulegen 
und eine Einwohnerversammlung durchzuführen.  

5. im Rahmen der Entwicklung des Bahnhofsbereiches einen 

  
x 

 Frühzeitige Beteiligung 
wird vorbereitet 
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Schwerpunkt auf die Installation von Bike & Ride zu setzen und 
die Anzahl der Park & Ride Plätze zu begrenzen 

6. durch die Verwaltung zu prüfen, inwieweit bei Einführung einer 
Stadtentwicklungsgesellschaft das Bodenmanagement für die 
Entwicklung und Vermarktung der Flächen durch Gesellschaft 
erfolgen kann. 

045/2022-5 Anpassung der Schulsekreta-
riatsstunden 

Rat 
12.05.22 

Der Rat erweitert den bestehenden Stellenplan um die im Sachver-
halt dargestellten Stundenanteile bei den genannten Stellen der 
Schulsekretärinnen mit einem Volumen von insgesamt 35 Stunden. 
Die Personalmehrkosten sind im laufenden Haushaltsjahr möglichst 
im Rahmen des vorhandenen Personalkostenbudgets zu decken 
und im Rahmen der Haushaltsplanung der Folgejahre in die Ge-
samtplanung aufzunehmen. 

  
x 

 Die Anträge zur Stun-
denerhöhung der 
Schulsekretärinnen 
sind bei der Verwal-
tung eingegangen und 
werden dem Personal-
rat zur Mitbestimmung 
vorleget. Die Anpas-
sung soll zum 01. Au-
gust 2022 erfolgen. 


